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Stellungnahme zu dem Bebauungsplans Nr. 232 “amp;Rhein-Lippe-Hafen - Süd“amp; 
sowie zu dem Plan zur 35. Änderung des Flächennutzungsplans
an bauleitplanung@wesel.de 10.01.2023 18:40
Protokoll:
Diese Nachricht wurde weitergeleitet.

1 Attachment

Sehr geehrte Mitglieder* des Rates der Stadt Wesel,

sehr geehrte Mitglieder* des Teams Bauleitplanung,

der vor Ihnen vorgelegte Bebauungsplan und geänderte Flächennutzungsplan 
weist zahlreiche kritische Aspekte auf, die eine Neuplanung notwendig 
erscheinen lassen.  

in der Anlage finden Sie meine Stellungnahme zu 

 dem Bebauungsplans Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen - Süd“          

Entwicklung eines Sondergebietes Hafen (SO-Hafen) der Stadt Wesel

Bezug: https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-
beteiligung-der-aufstellung-des-bebauungsplans-nr           Bekanntmachung 
vom 17.12.2022 

sowie zu dem Plan zur 35. Änderung des Flächennutzungsplans

Bezug: https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-
beteiligung-der-einleitung-des-verfahrens-zur-35

mit freundlichen Grüßen
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Wesel, den 11.01.2023 

Stellungnahme 

zu dem Bebauungsplans Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen - Süd“  

Entwicklung eines Sondergebietes Hafen (SO-Hafen) der Stadt Wesel 

Bezug: https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-

aufstellung-des-bebauungsplans-nr           Bekanntmachung vom 17.12.2022  

 

sowie zu dem Plan zur 35. Änderung des Flächennutzungsplans 

Bezug: https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-

einleitung-des-verfahrens-zur-35 

 

Per Email an: bauleitplanung@wesel.de  

 

Sehr geehrte Mitglieder* des Rates der Stadt Wesel, 
sehr geehrte Mitglieder* des Teams Bauleitplanung, 
 

der vor Ihnen vorgelegte Bebauungsplan und geänderte Flächennutzungsplan weist zahlreiche 

kritische Aspekte auf, die eine Neuplanung notwendig erscheinen lassen.   

1. Die Planungen wurden vor mehr als 40 Jahren im Rahmen des Landesentwicklungsplanes NRW 

erstellt und in den Weiterentwicklungen / Anpassungen in den Folgejahrzehnten unverändert 

fortgeschrieben. Noch in seiner Anpassung 2017 wird dem zwar als Problem erkannten Klimawandel 

nur eine untergeordnete Bedeutung zugewiesen (Abschnitt 2.3.1 Klimaschutz und Klimaanpassung - 

https://www.brd.nrw.de/system/files/migrated_documents/media/document/2017-

12/rpd_a_122017_anlage2_begruendung-teil-01-seite-5-215.pdf) : „Klimaanpassung wird dabei aber 

in der Regel zweckmäßiger Weise nur ein – ggf. sehr wichtiger – Aspekt bei entsprechenden 

Planungsentscheidungen sein, dem ggf. auch andere Aspekte in der Abwägung vorgehen können.“ 

Der extreme Verstärkung der klimatischen Veränderungen in den letzten 4 Jahren, die auch die Stadt 

und den Kreis Wesel mit Extremwetterereignissen wie Stark- und überfrierendem Regen, Hoch- wie 

Niedrigwasserphasen in Rhein, Lippe und Nebenflüssen, extreme Hitzephasen und den Folgen für die 

Bürger*Innen und die Natur inkl. Übersterblichkeit in Hitzewellen und massenhaftes Sterben von 

Bäumen betrifft, wird dieser Bebauungsplan, der schutzwürdige Biotopflächen in einem 

hochsensiblem Naturschutzkorridorverbindungsbereich (Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein <> 

Naturschutzgebiet renaturierte Lippe) überbauen, versiegeln und dem Biotopverbund entziehen will, 

nicht gerecht. Er wird für Natur- und Artenschutz wichtige Biotopflächen auf Jahrzehnte bzw. auf 

Dauer vernichten und zukünftige Generationen den Handlungsspielraum einengen bzw. nehmen, 

adäquate lokale Klimaanpassungsstrategien umzusetzen. 

In Bezug auf die Verantwortung jetziger Politiker für zukünftige Generationen 

(https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_

1bvr265618.html ) ist die Durchführung des Bebauungsplanes im jetzigen Umfang nicht zu 

rechtfertigen. 

https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-aufstellung-des-bebauungsplans-nr
https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-aufstellung-des-bebauungsplans-nr
https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-einleitung-des-verfahrens-zur-35
https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-einleitung-des-verfahrens-zur-35
mailto:bauleitplanung@wesel.de
https://www.brd.nrw.de/system/files/migrated_documents/media/document/2017-12/rpd_a_122017_anlage2_begruendung-teil-01-seite-5-215.pdf
https://www.brd.nrw.de/system/files/migrated_documents/media/document/2017-12/rpd_a_122017_anlage2_begruendung-teil-01-seite-5-215.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
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2. Der „ZUKUNFTSVERTRAG  FÜR NORDRHEIN-WESTFALEN (https://gruene-

nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf) enthält folgende 

Forderungen/Zielsetzungen: 

2.1 „Das Prinzip der Flächensparsamkeit soll Leitschnur unseres Regierungshandelns sein. Unser Ziel 

ist es, den Flächenverbrauch zeitnah auf 5 Hektar pro Tag und perspektivisch auch weitergehend 

durch konkrete Maßnahmen zu reduzieren. Dazu werden wir den 5ha-Grundsatz in den LEP 

aufnehmen. Dazu gehören u. a. flächenschonendes Bauen, die Nutzbarhaltung vorhandener 

Industrie- und Gewerbeflächen, Flächenrecycling.“  

Das Überbauen der Fläche des schutzwürdigen Biotops widerspricht dem Grundsatz der 

Flächensparsamkeit und dem Flächen schonenden Bauen. Im Übrigen findet durch den aktuellen 

Ausbau der Deltaport-Häfen eine gigantische Vernichtung von Naturflächen im Umfang von mehr als 

100 Hektar statt. 

Diese Vernichtung von Naturflächen behindert nicht nur die Handlungsfähigkeit zukünftiger 

Generationen, sie konterkariert die Bemühungen und Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, 

der Biodiversitätsstrategie NRW und der Allianz für die Fläche (LANUV NRW) und sie entspricht nicht 

den Zielen des Zukunftsvertrages für NRW. 

Der hier vorgelegte Bebauungsplan und die damit zusammenhängende Änderung des 

Flächennutzungsplans entsprechen nicht den im Zukunftsvertrag für NRW festgelegten Zielen, beide 

müssen angepasst werden. 

2.2 „Landwirtschaftliche Fläche ist nicht vermehrbar und ein hohes Gut, das es zu schützen gilt.“  

Die geplante zu überbauende Fläche wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Eine Überbauung wird 

ein „zu schützendes, hohes Gut“ vernichten.   

Der hier vorgelegte Bebauungsplan und die damit zusammenhängende Änderung des 

Flächennutzungsplans entsprechen nicht den im Zukunftsvertrag für NRW festgelegten Zielen, beide 

müssen angepasst werden. 

2.3 „Im Sinne des Artenschutzes planen wir eine Strategie gegen Lichtverschmutzung.“ 

Schon jetzt strahlen die neuen Baustellen und Industriebauten mit dem zugehörigen Verkehr im 

Lippemündungsraum zusätzlich zu den vorbestehenden nächtlichen Lichtbelastungen mit nächtlicher 

Beleuchtung weit in die benachbarten Flächen des Naturschutzgebietes (https://initiative-

lippemuendungsraum.de/index.php/bedrohungen/lichtverschmutzung ) hinein, der weitere Ausbau 

des Rhein-Lippe-Hafens wie im Bebauungsplan vorgesehen, wird auch durch seine nächtliche 

Beleuchtung eine Schwächung der angrenzenden Naturschutzflächen bedingen.  

Die geplante große Flächennutzung und insbesondere Überbauung schutzwürdiger Biotope mit der 

daraus folgenden industriellen Nutzung wird die Lichtverschmutzung der wichtigen 

Naturschutzkorridore verstärken und die Naturschutzgebiete dadurch schwächen. Diese Wirkung der 

überbauten Flächen konterkariert die Strategie gegen Lichtverschmutzung. 

Der hier vorgelegte Bebauungsplan und die damit zusammenhängende Änderung des 

Flächennutzungsplans entsprechen nicht den im Zukunftsvertrag für NRW festgelegten Zielen, beide 

müssen angepasst werden. 

3. Die Anpassung / Änderung des Flächennutzungsplans scheint einerseits Voraussetzung für die 

konkrete Ausformulierung, das Ausmaß der zu überbauenden Flächen, hier insbesondere die 

Überbauung des schutzwürdigen Biotops zu sein, diese Anpassung des Flächennutzungsplans ist 

https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-Rueckseite.pdf
https://initiative-lippemuendungsraum.de/index.php/bedrohungen/lichtverschmutzung
https://initiative-lippemuendungsraum.de/index.php/bedrohungen/lichtverschmutzung
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allerdings noch nicht rechtskräftig umgesetzt, andererseits scheint die Umsetzung / Inkraftsetzung 

des Bebauungsplanes 232 Voraussetzung für die Anpassung des Flächennutzungsplanes zu sein. 

(Quelle Datei 13: Umweltverträglichkeitsstudie / Landschaftspflegerischer Begleitplan. 1.1. Anlass 

und Aufgabenstellung).  Und https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-

beteiligung-der-einleitung-des-verfahrens-zur-35  

Das bedeutet, dass eine Umsetzung des Bebauungsplanes 232 in aktueller Form die Genehmigung 

zur Überbauung des schutzwürdigen Biotopes bedingt.  

Angesichts der weit reichenden, folgende Generationen betreffenden, nicht bzw. nur sehr schwer 

rückgängig zu machenden Folgen einer Genehmigung des Bebauungsplanes B232 in aktueller Form 

bzw. der damit verbundenen Änderung des Flächennutzungsplans ist eine solche Beschlussfassung 

nicht verantwortlich und auch in Bezug auf die o.g. nationalen und landespezifischen Ziele 

unrechtmäßig.  

Der hier vorgelegte Bebauungsplan und die geplante Änderung des Flächennutzungsplans 

entsprechen nicht dem aktuell geltendem, nationalem Recht (s.o. Punkt #1) und nicht den im 

Zukunftsvertrag für NRW festgelegten Zielen, beide müssen angepasst werden. 

4. Den öffentlich zugängigen Daten lässt sich entnehmen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 

Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wurde (https://www.wesel.de/sites/default/files/2022-

03/vbb_024_off_download_datei_07_begruendung.pdf).  

Der § 13 des Bau BG (https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13a.html) besagt „Der 

Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige 

Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der 

Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die 

Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 

Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, oder 2.  20 000 Quadratmetern bis weniger 

als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der 

in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der 

Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 

Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden 

können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen.“ 

Da die zu überbauende Fläche 27h = 270.000m2 umfasst und durch die Vernichtung schutzwürdigen 

Biotops von einer erheblichen Umweltauswirkung ausgegangen werden muss, sollte das Durchführen 

des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nicht rechtens sein. 

Der hier vorgelegte Bebauungsplan entspricht folglich nicht dem aktuell geltendem Recht, er muss 

angepasst werden. 

5. Im „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ findet sich 

„Unser Ziel ist, gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse in allen Teilräumen unseres Landes zu 

schaffen und zu erhalten. Leitend ist das klimaneutrale Industrieland Nordrhein-Westfalen mit einer 

nachhaltigen Raumentwicklung, die die natürlichen Lebensgrundlagen schützt…, die Funktion von 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft weitestgehend erhält und angemessene 

Gestaltungsmöglichkeiten für kommende Generationen in den Regionen bewahrt. Im Besonderen 

sollen die ländlichen Räume als Lebens-...räume mit eigenständiger Bedeutung erhalten und 

entwickelt werden. … Klimaanpassung ist Daseinsvorsorge. Nordrhein-Westfalen war in den letzten 

Jahren stark von Extremwetterereignissen betroffen. Daher werden wir unsere Vorreiterrolle in der 

https://geoportal.wesel.de/opendata/Bauleitplanung/Bekanntmachungen/BPL_Rhein_Lippe_Hafen_Sued/BPL_232_FRS_Download_Datei_13_2022_11_00_UVS_Landschaftspflegerischer_Begleitplan_KOMPRIMIERT.pdf
https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-einleitung-des-verfahrens-zur-35
https://www.wesel.de/rathaus-online/buergerbeteiligung/fruehzeitige-beteiligung-der-einleitung-des-verfahrens-zur-35
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13a.html
https://www.wesel.de/sites/default/files/2022-03/vbb_024_off_download_datei_07_begruendung.pdf
https://www.wesel.de/sites/default/files/2022-03/vbb_024_off_download_datei_07_begruendung.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13a.html
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Klimaanpassung weiter ambitioniert ausfüllen.  … Die Biodiversitätskrise als die zweite große 

ökologische Krise unserer Zeit wollen wir wirksam bekämpfen und in allen Politikfeldern mitdenken. 

Dafür setzen wir auf die Kooperation und die Einbeziehung regionaler Kompetenz. …“ 

Die Initiative Schutz des Lippemündungsraums hat unlängst empfohlen (Schreiben der Initiative 

Schutz des Lippemündungsraums an den Landrat des Kreises Wesel, in cc die Räte der Stadt Wesel 

und Voerde vom 10.10.2022), den „Runden Tisch Lippemündungsraum“ zu (re-)aktivieren, um die 

Bauprojekte, Deltaport und die Firmen in den Deltaport-Häfen zu begleiten und beraten.  

Die Pläne (sowohl der Bebauungsplan 232, als auch damit verknüpft die Anpassung des 

Flächennutzungsplans), die jetzt umgesetzt werden sollen, wurden in einer Zeit erstellt, in der 

Klimawandel und Artensterben politisch nicht wahrgenommen wurden, sie sind veraltet und werden 

den neuen, aktuellen Herausforderungen nicht mehr gerecht, im Gegenteil, sie be- bzw. verhindern 

die Lösung aktueller und zukünftiger Probleme.  

 

Im November 2022 sagte der UN-Generalsekretär António Guterres in einer Rede vor dutzenden 

Staats- und Regierungschefs auf der Weltklimakonferenz: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle 

– mit dem Fuß auf dem Gaspedal“. „Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens – und sind dabei zu 

verlieren.“ (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138619/Klimakonferenz-Wir-sind-auf-dem-

Highway-zur-Klimahoelle). 

Sehr geehrte Mitglieder* des Rates der Stadt Wesel, sehr geehrte Mitglieder* des Teams  

Bauleitplanung, nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal, geben Sie den Bürger*Innen in Wesel, in NRW 

und den zukünftigen Generationen eine Chance, bevor es zu spät ist, Sie die Naturvernichtung nicht 

mehr rückgängig machen können und stoppen und überdenken Sie den rechtlich fraglichen, bzw. 

unrechten Bebauungsplan 232 sowie den Plan, den Flächennutzungsplan zu Ungunsten der Natur 

anzupassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

     

 

 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138619/Klimakonferenz-Wir-sind-auf-dem-Highway-zur-Klimahoelle
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/138619/Klimakonferenz-Wir-sind-auf-dem-Highway-zur-Klimahoelle


Stellungnahme BBP 232- pdf

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 232 “amp;Rhein-Lippe-Hafen - 
Süd“amp;  an bauleitplanung@wesel.de 14.01.2023 16:38
Kopie "ratsbuero@wesel.de", "info@gruene-wesel.de", 
"impressum@fridaysforfuture.de"
Von "
An "bauleitplanung@wesel.de" <bauleitplanung@wesel.de>
Kopie "ratsbuero@wesel.de" <ratsbuero@wesel.de>, "info@gruene-wesel.de" 
<info@gruene-wesel.de>, "impressum@fridaysforfuture.de" 
<impressum@fridaysforfuture.de>

1 Attachment

Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Wesel, 
sehr geehrte Mitglieder des Bauleitplanungsteams, 

anbei unserer Stellungnahme zum Bebauungsplans Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen - Süd“

mit freundlichen Grüßen
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Wesel, 08.01.2023

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 232 "Rhein-[ippe-]lafen - Süd"
Entwicklung eines Sondergebietes Hafen (SO-Hafen) der Stadt Wesel

Bekanntmachung vom 17.12.2022, sowie zum Plan zur 35. Anderung des Flächennutzungsplans

Per Email an: bauleitplanung@wesel.de

cc: ratsbuero@wesel.de ; info@gruene-wesel.de; impressum@fridaysforfuture.de

Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Wesel,

sehr geehrte Mitglieder des Bauleitplanungsteams,

ihr o.g. Bebauungsplan schockiert uns.

Wir fordern eine Neuplanung unter Berücksichtigung unserer Einwände.

Zu Beginn der ersten Planungen, vor mehr als 40 Jahren, war die Klimakatastrophe, so wie wir sie

jetzt erleben, noch nicht berücksichtigt.

Die in der jüngsten Zeit erlebten Wetterextreme beeinträchtigen Mensch und Natur in

zunehmendem Maße.

Selbst ?OL7, als die Planung überarbeitet wurde, wird die Katastrophe als ,,Klimaanpassung" zwar

benannt, jedoch als ggfs. nachrangig zu bewerten angesehen: ,,Klimaanpassung wird dabei aber in

der Regel zweckmäßiger Weise nur ein - ggf. sehr wichtiger - Aspekt bei entsprechenden
Planungsentscheidungen sein, dem ggf. auch andere Aspekte in der Abwägung vorgehen können."

Quelle: Abschnitt 2.3.1. Klimaschutz und Klimaanpassung

https://www. brd. nrw.de/svstem/fi les/mierated documents/media/dosument/2017-
12lrpd a 122017 anlaee2 besruendune-teil-01-seite-5-215.pdf

Der Bebauungsplan überbaut und zerstört dauerhaft schutzwürdige Biotopflächen. Er nimmt

zukünftigen Generationen die Möglichkeit, auf die zu erwartenden dramatischen

Klimaveränderungen zu reagieren. Die für den Natur- und Artenschutz wichtige Fläche ist nicht mehr

vorhanden.

Siehe hierzu:

https://www.bundesverfassunesgericht.de/SharedDocslEntscheidunsen/DE/202UO3lrs20210324 1

bvr265618.html



sowie den Zukunftsvertrag f ü r Nord rhe in-Westfalen :

https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrae CDU-GRUeNE Vorder-und-Rueckseite"pdf

,,Landwirtschaftliche Fläche ist nicht vermehrbar und ein hohes Gut, das es zu schützen gilt."

Die im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan einsehbare Verkehrsuntersuchung von Blanke &

Ambrosius ist aus dem Jahr 2017. Diese bezieht sich u.a. auf Daten aus den Jahren 2013 ff"

Nicht berücksichtigt ist dabeidas erhöhte Verkehrsaufkommen durch

- die lndustrie, welche sich seitdem bereits im Hafen angesiedelt hat.

- FolgenderBaumaßnahmenderBetuwe-Linie,welchedenöffentlichen Personennahverkehr

in großen Teilen zum Erliegen gebracht hat (Verkehrsaufkommen durch Baustellenverkehr

und Berufspendler / Nutzer des öPNV, die auf PKW umsteigen müssen). Mit einer

Verbesserung in der Zukunft ist kaum zu rechnen, da der Güterverkehr dem Personennah-

und Fernverkehr vorgezogen wird.
- Bau- und Fertigstellung der Südumgehung (B58n), welche die Situation weiter massiv zum

Nachteilverändern wird (nicht vorgesehener Lärm- und Sichtschutz).

Aus unserer Sicht ist die Durchführung des Bebauungsplanes im jetzigen Umfang unverantwortlich.
Wir hoffen auf eine zukunftsorientierte Entscheidung.

Mitfreundlichen Grüßen



Stadt Wesel Wesel, 16.01.23

V--Bauordnungsamt-

Klever-Tor-Platz 1

46483 Wesel

Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. der Stadl Wesel

Zur weiteren Entwicklung des Rhein-Lippe-Hafens Wesel beabsichtigt der Hafenverbund DeltaPort auf der
nord-westlichen Hafenseite eine Erweiterungsfläche von ca. 33 ha für hafenaffine
Untemehmensansiedlungen zu entwickeln. Leider haben wir diese Information erst jetzt bekommen.

Wir widersprechen diesem Bauvorhaben u.a. aus folgenden Gründen:

Extremer Wertverlust unserer Immobilien. Wegfall unserer Lebensqualität und dadurch resultierende
Gesundheitsschäden.

Nichteinhaltung des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen
Umwelteinwirkungen ( §9 Landes-Immissionsschutzgesetz - LImschG -)

Nichteinhaltung des allgemeinen Artenschutz gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unterliegen
alle wild lebenden Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensstätten.

Die Versiegelung kann gravierende Folgen für die Umwelt haben: Denn zubetonierte oder asphaltierte
Böden nehmen Nährstoffe und Regen nicht mehr auf. Je mehr Flächen wir versiegeln, desto mehr
fruchtbarer Boden geht verloren.

Weil weniger Wasser in den Boden gelangt, gibt es zudem weniger Grundwasser - dadurch werden
Trinkwassermangel und Dürreschäden begünstigt. Auch das Risiko für Hochwasser steigt, denn das Wasser
versickert nicht gleichmäßig im Boden. Die Wassermassen werden zukünftig in Kanalisationen geleitet, die
bei starkem Regen überlaufen können.

Auf den zubetonierten Flächen entstehen außerdem neue Straßen, die die Landschaft zerschneiden. Dadurch
gehen Lebensräume für Pflanzen und Tiere verloren. Hinzu kommt, dass die Industrieansiedlung Lärm
erzeugt, der Tier und Mensch stresst. Die neuen Gebäude, die auf versiegelten Böden gebaut werden, kosten
viel Energie: Sie müssen gewartet, beheizt und gekühlt werden, was wiederum Folgen für das Klima hat.
Versiegelte Böden lassen sich nur schwer wieder entfernen. Im Boden bleiben oft Reste von Beton und
Asphalt zurück, die die Fruchtbarkeit des Bodens nachhaltig beeinflussen.

Wir bitten höflichst um Kenntnisnahme und Rückantwort.
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Schöne Grüße, 
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Wesel, 23.01.2023 

 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplans Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen - Süd“ 
Entwicklung eines Sondergebietes Hafen (SO-Hafen) der Stadt Wesel 
Bekanntmachung vom 17.12.2022, sowie zum Plan zur 35. Änderung des Flächennutzungsplans 

 

Per Email an: bauleitplanung@wesel.de  

cc: ratsbuero@wesel.de ; info@gruene-wesel.de ; impressum@fridaysforfuture.de 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Wesel, 
sehr geehrte Mitglieder des Bauleitplanungsteams, 
 

zu Ihrem Bebauungsplan, 

ich heiße  alt und lebe seit 31 Jahren in Wesel Lippedorf.  

Als ich klein war und meine Eltern mit mir und meinem Bruder in den Urlaub fuhren, lagen wir 

unangeschnallt hinten quer im Auto, um gemütlicher reisen zu können.  

Als Jugendlicher wurde mir in der Schule erklärt, dass die Atomenergie vollkommen sicher ist und im 

Kino versprach mir der Marlboro Mann, dass echte Freiheit nur mit einer Zigarette zu erleben wäre.  

Das im Bebauungsplan vorgestellte Bauprojekt hier vor meiner Tür in Lippedorf, zeigt  genau die 

gleichen Symptome, allerdings wissen wir es hierbei heute besser. 

Der Eingriff in die Natur ist verheerend.  

Die Welt durch die gerade eine Schneise geschlagen wird, ist sowieso schon schwer verwundet und 

wir haben heute die Pflicht und die Möglichkeiten, es besser zu machen.  

Ich versuche meinen Teil dazu beizutragen und es ist einfacher als ich dachte.  

Ich fordere Sie hiermit nachdrücklich auf, das auch zu tun und in Ihrem Denken und Handeln im 

Heute anzukommen und nicht im Gestern zu verweilen. Das wäre grob fahrlässig. 

Vermeiden Sie unnötige Rodungen, planen Sie benötigte Zufahrten genauer, achten Sie darauf, dass 

es neben der Ausgleichsfläche auch Bestandsfläche gibt, auf die die hier vor Ort ansässigen Tiere 

ausweichen können, minimieren Sie im Kreis Wesel den hohen Leerstand, bevor sie neue Hallen 

bauen, erinnern Sie sich an Flächen, die zwar mal geplant und erschlossen, aber nie genutzt wurden, 

prüfen Sie, was wirklich nötig ist. 

Helfen Sie der Natur und entscheiden Sie zeitgemäß und achtsam. 

Vielen Dank dafür im Voraus. 

 

mailto:bauleitplanung@wesel.de
mailto:ratsbuero@wesel.de
https://www.gruene-wesel.de/impressum/
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Stellungnahme zum Bebauungsplan 232  An: bauleitplanung@wesel.de 
29.01.2023 13:47
Kopie: "impressum@fridaysforfuture.de", " info@gruene-wesel.de", 
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1 Attachment

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei sende ich Ihnen meine Stellungnahme zu Ihrem Bauvorhaben. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt 
meiner E-Mail. 
Mit freundlichen Grüßen,

Gesendet von Mail für Windows
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         Wesel, 29.01.2023 

 

Stellungnahme zum Bebauungsplans Nr. 232 “Rhein-Lippe-Hafen - Süd“ 
Entwicklung eines Sondergebietes Hafen (SO-Hafen) der Stadt Wesel 
Bekanntmachung vom 17.12.2022, sowie zum Plan zur 35. Änderung des 

Flächennutzungsplans 

 

Per Email an: bauleitplanung@wesel.de  

cc: ratsbuero@wesel.de ; info@gruene-wesel.de ; impressum@fridaysforfuture.de 

 

Sehr geehrte Mitglieder* des Rates der Stadt Wesel, 
 
sehr geehrte Mitglieder* des Bauleitplanungsteams, 
 

vor vier Jahren bin ich nach Wesel Lippedorf gezogen.  

Ich habe mich sehr über das „kleine Paradies“ gefreut, dass ich am Rande der Lippe 

und an der Schleuse Emmelsum, am Rhein-Lippe-Hafen vorgefunden habe. Hier 

zeigte sich mir eine gelungene Renaturierung eines Flusses, eine Naturoase nahe der 

Stadt, ein geschütztes Stückchen Natur zwischen befahrenen Bundes- und 

Wasserstraßen. Hier gediehen Bäume, Pflanzen, kleine Wäldchen, und es hatten sich 

viele Vogel-, Amphibien- und andere Tierarten angesiedelt. Auch die Kuh-, Ziegen- 

und Schafherden passten wunderbar in dieses kleine Stück geschützte Natur. Viele 

Menschen radelten und spazierten durch diese Oase zwischen befahrenen Wasser-, 

Bundes- und Landstraßen sowie hochfrequentierten Bahnlinien. Aber hier konnten sie 

ein wenig Ruhe und Erholung finden, die Natur-, Pflanzen- und Tierwelt studieren und 

genießen. Und die Tiere und Pflanzen hatten ihre Nischen, ihren Ausgleichsort 

zwischen den industriellen Bauten, dem Beton und dem Verkehrsaufkommen um sie 

herum.  

In Lippedorf bauten wir gemeinsam mit dem NaJu einen Krötenzaun und betreuten 

diesen mit der hiesigen Nachbarschaft und der nahegelegenen Schule am Ring. 

Ebenso wurden Storchenhorste errichtet, um diesen Vögeln eine Heimat zu bieten. 

Dieses kleine, aber wunderbare Stück Natur wurde und wird nun auf übelste 

verwundet: viele, zum Teil sehr alte, Bäume wurden gefällt, ganze Wälder gerodet, 

Raum für Tiere und Pflanzen aber auch den Menschen, unwiederbringlich zerstört. 

Große Hallen nehmen Vögeln und anderen Tieren ihren Lebensraum, Pflanzen 

werden zerstört, platt gemacht und Boden verdichtet, so dass auch in tieferen Lagen 

mailto:bauleitplanung@wesel.de
mailto:ratsbuero@wesel.de
https://www.gruene-wesel.de/impressum/


kein Leben mehr möglich ist. Hohe Lichtverschmutzung sowie eine zunehmende 

Lärmbelästigung führen dazu, dass Mensch und Tier immer schlechter Ruhe und 

Erholung finden, ihr Biorhythmus nachhaltig gestört wird. 

Ein Stück „grüne Lunge“ von Wesel ist für immer zerstört. So wird der Klimawandel 

weiter angefacht, anstatt ihm entgegenzuwirken. 

Es wurde vieles vernichtet, Tiere aufgeschreckt, vertrieben und getötet, die 

Pflanzenwelt nachhaltig zerstört.  

Ich bitte Sie inständig, bei allen weiteren Schritten intensiv an Natur und Mensch zu 

denken und zu prüfen, welche nachhaltigen, klimafreundlichen und Biotop erhaltenden 

Maßnahmen der Weiterarbeit es gibt. Bitte suchen Sie für uns Menschen, die Tiere 

und Pflanzen rund um die Lippe- und Rheinauen zukunftsorientierte Wege, die das 

Klima schützen und die Tier und Pflanzenwelt in dem schützenswerten Biotop rund um 

den Deltaport und den Hafen Emmelsum erhalten. 

Herzlichen Dank, 





 
Stadt Wesel
Team 14
Klever-Tor-Platz 1
46483 Wesel

 
Online Beteiligungsformular
 

Zu folgendem Planentwurf möchte ich eine Stellungnahme abgeben:

Planentwurf
Bebauungsplans Nr. 232 “Am Rhein-Lippe-Hafen - Süd“; 35. Änderung Flächennutzungsplan Am Rhein-Lippe-
Hafen Süd

Angaben zur Person

Vorname Nachname

Straße Hausnummer Postleitzahl

Ort Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Ihre Stellungnahme
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Stellungnahme
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Westkamp,
sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den am 17.12.2022 bekannt gegebenen Bebauungsplan Nr. 232 “Am Rhein-Lippe-Hafen - Süd“ und die
ebenfalls am 17.12. 2022 bekannt gegebene 35. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich: “Am Rhein-Lippe-
Hafen - Süd“) möchten wir folgende Einwände vorbringen:
Wie auch im Bebauungsplan angemerkt, beruht die zu Grunde liegende Marktanalyse auf Daten vor dem Brexit,
Corona-Pandemie und Ukraine-Krise. Wir halten es für fragwürdig und gewagt aufgrund dieser veralteten
Prognosen von einem solch hohen Wachstum des Transportaufkommens auszugehen und die Größe des Hafens
daran festzumachen. Unserer Ansicht nach müsste das Konzept neu erstellt /überprüft werden.
Im Bebauungsplan wird angemerkt, dass es sich um einen Wasser-Straße-Umschlaplatzg handeln wird. Dies
steht im Widerspruch zur Forderung des LEP NRW (Ziel 8.1-9: ..." Die Wasserstraßen und mit ihnen in
funktionalem Zusammenhang stehende Flächen sind so zu entwickeln, dass sie die ihnen zugedachten
Funktionen im multimodalen Güterverkehr (Wasser, Schiene, Straße) angemessen erfüllen können."). Dort wird
multimodaler Güterverkehr gefordert, der hier scheinbar nicht realisiert werden möchte und dieses angedachte
Hafengebiet ist daher als Erfüllung dieses Ziels ungeeignet. Die Aussage, dass der Bebauungsplan Nr. 232 im
Einklang mit dem LEP NRW steht, sehen wir daher nicht.
Distributionszentren werden hier als wünschenswerte Unternehmen dargestellt. Unserer Ansicht nach müssten
solche Zentren stark selektiert werden. Wie beispielsweise im Bereich des Bebauungsplans Nr. 233: das dort
realisiertes Tiefkühl-Zentrum kann nicht wirklich eine, mit einer zukunftsorientierten Klimapolitik
einhergehenden Entscheidung sein. Obst, Gemüse und Fleisch aus fernen Ländern sollen hier noch günstiger
und einfacher zum Kunden gebracht werden. Dies steht einem klimaverträglichen regionalen Einkauf entgegen.
Es muss nicht jeder, der eine Fläche haben möchte, auch eine angeboten bekommen.
Schwerguttransporte sind sicherlich auf Wasserwegen gut untergebracht. Hier in Hafennähe haben wir dann
aber eine starke Belastung der Straßen. Zum einen werden die Straßen häufig durch die Belastung ausgebessert
werden müssen zum anderen sehen wir gerade die Verbindung zur B58n als kritisch, da dies Transporte alle
über die doch recht betagte Lippebrücke müssten.
Die stark steigenden Verkehrsteilnehmer die mit einer solchen Hafenvergrößerung einhergehen sind belastend
für Umwelt und Menschen. Die Feinstaubbelastung wird in dieser Region ansteigen und möglicherweise zu
Gesundheitsbelastungen beitragen.
Die betroffene Fläche von ca. 33ha soll auf eine Höhe von 24,5 m über NN angeschüttet werden. Wie werden die
hierbei entstehenden CO2- und Feinstaubausstöße kompensiert? Die betroffene Fläche steht dann ja leider nicht
mehr zum CO2 Abbau zur Verfügung. Gibt es hierzu Berechnungen?
Der Boden darunter ist unwiederbringlich verloren. Im LEP NRW wird zum einen in Punkt 7.2-5
Landschaftsschutz und Landschaftspflege gefordert:
"Auch außerhalb von Gebieten für den Schutz der Natur soll Freiraum, der sich durch
eine hohe Dichte an natürlichen oder kulturlandschaftlich bedeutsamen Elementen,
an für gefährdete Arten und Lebensräume bedeutsamen Landschaftsstrukturen oder
durch besondere Eigenart und Schönheit auszeichnet, vor Inanspruchnahmen bewahrt
werden, durch die seine Leistungs- und Funktionsfähigkeit oder besondere Wertigkeit
erheblich beeinträchtigt werden kann."
zum anderen wird in Punkt 7.5-2 Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen und Betriebsstandorte gefordert:
"Die im Freiraum liegenden, von der Landwirtschaft genutzten Flächen sollen, als
wesentliche Grundlage für die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden
Rohstoffen erhalten werden.
Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit
oder besonderer Eignung für eine landwirtschaftliche Nutzung sollen für Siedlungs-
und Verkehrszwecke nicht in Anspruch genommen werden.
Landwirtschaftliche Betriebe sollen in ihrem Bestand und ihren Entwicklungsmöglichkeiten
gesichert werden. Bei unvermeidbaren Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher
Nutzflächen sollen negative Wirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe so gering wie
möglich gehalten werden. [...]"
Beide Punkte sehen wir hier in keinster Weise betrachtet. Das anzuschüttende Gebiet unterscheidet sich nicht
wesentlich von dem LSG "Der Huck" und war unseres Wissens nach auch einst ein LSG (zumindest war es als ein
solches beschildert).
Der Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche ist hier bestimmt ebenso von Bedeutung. Aufgrund der
Klimakatastrophe ist es in den letzten Dürrejahren sehr schwierig ausreichend Heu für die Tiere zu produzieren.
Die hier zukünftig fehlenden Flächen schmerzen diesbezüglich zusätzlich.
Die Pflanzungen welche bereits Herbst 2022 erfolgen sollten (Bebauungsplan Abbildung 25/26) sind bis zum
heutigen Tage nicht durchgeführt. Lediglich sind am 30.01. acht Schwarzpappeln gesetzt worden, welche
unseren Erachtens nach nicht die genannte Qualität von 18/20 aufweisen.
Im Umweltbericht werden dem betroffenen Gebiet einige negative Auswirkungen diagnostiziert. Diese sollen
durch Ökopunkte ausgeglichen werden. Die Sinnhaftigkeit dieser Ökopunkte zweifelen wir an. Die
verlorengehende Fläche kann man nicht durch Anbringen von Nistkästen kompensieren und auch die stark
verteilten kleinen Ausgleichsflächen bringen für die betroffenen Tiere und Pflanzen nicht den benötigten
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Lebensraum zurück. Auch die Tatsache, dass das LSG stark von der Industriefläche durchzogen ist, führt dazu,
dass beispielsweise der Wildkorridor zum alten Spülfeld (am Kanalzulauf, Silberweidenwald) unserer Meinung
nach viel zu gering ist und nicht mehr von den Tieren angenommen wird. Damit ist der Silberweidenwald für
einige Tierarten nicht mehr erreichbar.
In der Landschaftsbildbewertung wird die Wirkzone I genauer beschrieben. Der Splittersiedlung an der
Emmelsumer Straße werden unter anderem Obstbestände ohne alte Hochstämme zugeschrieben. In dieser
Splittersiedlung gibt es durchaus alte Hochstamm-Obstbäume. Hier müsste eine Überprüfung der Bewertung
stattfinden.
Die Ausgleichsfläche Ökokonto WLM-Ö-05 "Lippedorf Obstgarten" ist in unseren Augen zum Teil eher eine
Mülldeponie und mit Schadstoffen belastet statt eine Ausgleichsfläche. Hier stellt sich für uns wieder die Frage
der Sinnhaftigkeit der Öko-Punkte.
Im Zusammenhang mit Schadstoffen: Bei einem Spaziergang ist aufgefallen, dass die Sanierungsarbeiten am
alten VEBA-Ölhafen nach nicht gerade gewissenhaft durchgeführt werden. Die Säcke für astbesthaltige Abfälle
waren nicht ordentlich verschlossen und es flogen einige leicht gebundene Asbest-Fasern umher (Foto anbei).
Dies spricht nicht für die Wahl der Unternehmer und deren Verständnis für den Umweltschutz.
Ganz allgemein fehlt uns bei dem Verfahren zum Bebauungsplan bzw. zum Flächennutzungsplan die
Betrachtung der weiter fortschreitenden Klimakatastrophe. Wie sinnvoll ist es eine globale Wirtschaft zu fördern,
wenn wir wissen, dass dies mit einer massiven CO2-Produktion einhergeht. Warum werden in den
Bebauungsvorgaben keine Forderungen zu erneuerbaren Energien gemacht?
Die Bemerkung zu den Delta Port Projekten zur Nachhaltigkeit, welche hier in Wesel keine Anwendung finden, ist
hier nicht relevant und würden wir als "green washing" bezeichnen.
Welche Risiken birgt die Klimakatastrophe für den Hafen? Wie geht man mit zukünftig vermehrt zu erwartenden
Niedrigwasser um? Wo werden diese Risiken betrachtet?
Hier gibt es noch ein kleine Stück Land, welches viele Tiere und Pflanzen beheimatet, dies wird auch aus den von
Ihnen vorgelegten Berichten bestätigt. Meiner Meinung nach sind  wir verpflichtet, diese zu schützen und zu
pflegen. Ob die ganzen von Ihnen getroffenen Ausgleichs-Maßnahmen funktionieren ist fraglich. Wenn man im
nachhinein sieht, dass die Maßnahmen nicht in gewünschter Weise greifen, ist es zu spät. Die Nachrichten sind
voll von Meldungen bzgl. Insektensterben, fehlender Biodiversität und dergleichen.
Wenn hier Tiere wie die Kreuzkröte und außergewöhnlich viele seltene Fledermäuse beheimatet sind, ist es für
uns nicht nachvollziehbar, diesen Tieren den Lebensraum zu nehmen. Diese Tiere gehören geschützt statt der
Industrie den Vorrang zu geben.
Leider ist es mir in der kurzen Zeit, die der Öffentlichkeit bleibt diese Unterlagen durchzusehen, nicht
vollumfänglich gelungen, alles zu erörtern. Gerne würde ich mir vorbehalten noch weitere Argumente
nachzutragen.
Wann hören wir auf, nur ans Geld zu denken?`
Mit freundlichen Grüßen
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Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert und elektronisch
verarbeitet, nicht aber Dritten zugänglich gemacht werden.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin damit einverstanden, dass meine
Angaben und Daten elektronisch zu den in der Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert
werden.
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Vorgangsnummer: KFAS_Wesel_602001-ukLGjN67
Einreichungsdatum: 31.01.2023 21:05:23
Formularname: Online Beteiligungsformular

Einreichungsbestätigung

Ihr Formular wurde erfolgreich eingereicht.

Bitte geben Sie diese Vorgangsnummer bei allen Anfragen zu
Ihrem Anliegen an.
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Einwände zum Bebauungsplan 232 und zur 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes an bauleitplanung 31.01.2023 22:07

3 Attachments

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich gerne noch einige weitere Unterschriften zu dem bereits über das Onlineformular 
eingereichten Einwände zum Bebauungsplan 232 und zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
nachreichen.
Mit freundlichen Grüßen

Page 1 of 1

01.02.2023file:///C:/Users/p010532/AppData/Local/Temp/notes0366AE/~web8438.htm













Bebauungsplan, Einwand
an bauleitplanung@wesel.de 31.01.2023 23:54

Von

An "bauleitplanung@wesel.de" <bauleitplanung@wesel.de>

 Bebauungsplan, Einwand

1 Anhang

Scan0147.pdfScan0147.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

siehe anbei, mein Einwand....

Mit freundlichen Grüßen























Hinweis: Unterschriftenliste mit 19
Personen im Anhang
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